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82. Jahrgang Nr. 17 Datum 07.04.2026  

 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 

• Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG); 
Öffentliche Zustellungen für das Ausländeramt 

 
 

****************************************** 
 
 
 

ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16,  
85221 Dachau vom 25.03.2026 Az. 31/080182 an  
 
Herrn 
Adrian Łukasz Pawlicki, geb: 22.03.1991  
unbekannten Aufenthalts  
 
letzte bekannte Anschrift:  
Fränkinger Straße 1 
85229 Markt Indersdorf Ainhofen  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 

 
 

****************************************** 
  

http://www.landratsamt-dachau.de/
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ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 
Dachau vom 25.03.2026 Az. 31/129170 an  
 
Herrn  
Stevens Veldeman, geb: 29.08.1974  
unbekannten Aufenthalts 
 
letzte bekannte Anschrift:  
BE-2860 Sint Katelijnee-Waver,  
Stenenmolenstraat 12  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 

 
****************************************** 

 
 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 
Dachau vom 25.03.2026 Az. 31/065063 an  
 
Herrn  
Slaven Rajić, geb: 16.08.1990  
unbekannten Aufenthalts 
 
letzte bekannte Anschrift:  
Buchenring 20  
85229 Markt Indersdorf  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 

 
 

****************************************** 
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ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 
Dachau vom 25.03.2026 Az. 31/074470 an  
 
Herrn  
Güven Uslu, geb: 21.10.1981  
unbekannten Aufenthalts  
 
letzte bekannte Anschrift:  
Dr.-Johann-Heitzer-Straße 21  
85757 Karlsfeld  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

****************************************** 
 
 

ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 
Dachau vom 25.03.2026 Az. 31/129316 an  
 
Herrn  
Bernhard Bauer, geb: 31.10.1972  
unbekannten Aufenthalts  
 
letzte bekannte Anschrift:  
AT- 8350 Fehring,  
Petzelsdorf 18  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 

 
****************************************** 
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ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 

Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 

Der Ablehnungsbescheid des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 Dachau vom 
31.03.2026 Az. 31/128171 an  
 

Frau Albina Budakova, geb.: 07.07.1998  
unbekannten Aufenthalts  
letzte bekannte Anschrift:  
Alte Römerstraße 33 A  
85221 Dachau  
 

wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 

Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

****************************************** 
 
 

ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 

Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 

Der Ablehnungsbescheid des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 Dachau vom 
02.04.2026 Az. 31/127745 an  
 

Herrn Oleksandr Koval,  
geb.: 14.01.1986  
unbekannten Aufenthalts  
letzte bekannte Anschrift:  
Alte Römerstraße 33, D 85221 Dachau  
 

wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 

Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

 
LANDRATSAMT DACHAU 

Stefan Löwl 
Landrat 

 
Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen:  
Das Amtsblatt des Landkreises Dachau erscheint nach Bedarf. Es wird auf der Internetseite des Landratsamtes Dachau unter 
www.landratsamt-dachau.de veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkündete 
Fassung. Die Internetseite des Landratsamtes Dachau ist für jedermann kostenfrei verfügbar. 

http://www.landratsamt-dachau.de/

